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Allgemeine Leistungsbedingungen 
Software as a Service (SaaS) 

Webware Internet Solutions GmbH  
Teichstraße 14-16
34130 Kasse 

- nachstehend Provider genannt - 

Präambel 

Der Kunde benötigt zur Durchführung seiner Ge-
schäftsprozesse die vom Provider angebotene 
Softwareanwendungen und Speicherplatz zum Ab-
legen der erzeugten Anwendungsdaten. 

Der Provider bietet die zeitweise Nutzung solcher 
Softwareanwendungen (im Folgenden Anwen-
dung) auf seinen Rechnern sowie die Möglichkeit 
zur Ablage von Anwendungsdaten gegen Entgelt 
an. 

Mit diesem Vertrag vereinbaren die Parteien, dass 
der Provider dem Kunden die Nutzungsmöglichkeit 
für die benötigten Softwareanwendungen zum Zu-
griff über eine Telekommunikationsverbindung so-
wie Speicherplatz für seine Anwendungsdaten zur 
Verfügung stellt. 

§ 1 Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrages ist die Bereitstellung 
der im Angebot beschriebenen Softwareanwen-
dung zur Nutzung ihrer Funktionalitäten, die tech-
nische Ermöglichung der Nutzung der Anwendung 
durch eine Zugriffssoftware (Internetbrowser) und 
die Einräumung bzw. Vermittlung von Nutzungs-
rechten an der Anwendung durch den Provider 
gegenüber dem Kunden gegen Zahlung des ver-
einbarten Entgelts. 

§ 2 Bereitstellung der Software und Speicher-
platz für Daten 

(1) Der Provider hält ab dem im Angebot festgeleg-
ten Zeitpunkt auf einer zentralen Datenverarbei-
tungsanlage (im Folgenden „Server“ genannt) die 
im Angebot und Auftrag vereinbarte Anwendung in 
der jeweils aktuellen Version zur Nutzung nach 
Maßgabe der nachfolgenden Regelungen bereit. 

(2) Der Provider haftet dafür, dass die bereit ge-
stellte Anwendung 

 für die sich aus der Leistungsbeschreibung im
Angebot ergebenden Zwecke geeignet ist,

 während der gesamten Vertragslaufzeit frei
von Mängeln ist,

 insbesondere frei von Viren und ähnlichen Be-
schädigungen ist, welche die Tauglichkeit der

Anwendung zum vertragsgemäßen Gebrauch 
aufheben. 

(3) Der Provider übermittelt dem Kunden die im 
Angebot und Auftrag vereinbarte Anzahl von Be-
nutzernamen und Benutzerpasswörtern.  

(4) Der Provider sorgt er dafür, dass die von ihm 
angebotene Anwendung stets dem erprobten 
Stand der Technik entspricht. 

Sofern und soweit mit der Bereitstellung einer 
neuen Version oder eines Updates eine Änderung 
von Funktionalitäten der Anwendung, durch die 
Anwendung unterstützten Arbeitsabläufen des 
Kunden und/oder Beschränkungen in der Ver-
wendbarkeit bisher erzeugter Daten einhergehen, 
wird der Provider dies dem Kunden innerhalb an-
gemessener Frist vor dem Wirksamwerden einer 
solchen Änderung schriftlich ankündigen. Wider-
spricht der Kunde der Änderung nicht schriftlich in-
nerhalb einer Frist von zwei Wochen ab Zugang 
der Änderungsmitteilung, wird die Änderung Ver-
tragsbestandteil.  

(5) Der Provider hält auf dem Server ab dem ver-
einbarten Zeitpunkt der betriebsfähigen Bereitstel-
lung für die vom Kunden durch Nutzung der An-
wendung erzeugten und/oder die zur Nutzung der 
Anwendung erforderlichen Daten (im Folgenden 
„Anwendungsdaten“ genannt) Speicherplatz in mit 
der Annahme des Angebots vereinbarten Umfang 
bereit. 

(6) Die Anwendung und die Anwendungsdaten 
werden auf dem Server regelmäßig gesichert. Für 
die Einhaltung handels- und steuerrechtlicher Auf-
bewahrungsfristen ist der Kunde verantwortlich. 

(7) Übergabepunkt für die Anwendung und die 
Anwendungsdaten ist der Routerausgang des Re-
chenzentrums. 

(8) Vereinbarungen über Systemvoraussetzungen 
auf Seiten des Kunden werden ggf. mit der An-
nahme des Angebots getroffen. Für Änderungen 
am technischen System des Providers gilt die Wi-
derspruchslösung des Abs. 4 Unterabs. 2 entspre-
chend. Für die Beschaffenheit der erforderlichen 
Hard- und Software auf Seiten des Kunden sowie 
für die Telekommunikationsverbindung zwischen 
dem Kunden und dem Provider bis zum Überga-
bepunkt ist der Provider nicht verantwortlich. 

§ 3 Zugriffssoftware

Als Zugriffssoftware ist ein aktueller gängiger In-
ternetbrowser erforderlich und ausreichend. Für 
die Installation und Beschaffung der Zugriffsoft-
ware ist der Kunde selbst verantwortlich. 
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§ 4 Technische Verfügbarkeit der Anwendung 
und des Zugriffs auf die Anwendungsdaten, 
Reaktions- und Wiederherstellungszeiten 

(1) Der Provider schuldet die vereinbarte Verfüg-
barkeit der Anwendung und der Anwendungsdaten 
am Übergabepunkt. Unter Verfügbarkeit verstehen 
die Parteien die technische Nutzbarkeit der An-
wendung und der Anwendungsdaten am Überga-
bepunkt zum Gebrauch durch den Kunden unter 
Verwendung der Zugriffssoftware. 

(2) Der Provider beseitigt innerhalb angemessener 
Frist ihm gemeldete Mängel oder den Ausfall-
/Teilausfall der Anwendung. 

Auftretende Mängel werden von den Parteien ein-
vernehmlich als betriebsverhindernde, betriebsbe-
hindernde oder sonstige Mängel eingeordnet. Er-
zielen die Parteien kein Einvernehmen, 
entscheidet der Auftragnehmer über die Einord-
nung unter angemessener Berücksichtigung der 
Interessen des Auftraggebers. Je nach Einordnung 
eines Mangels gelten folgende Reaktions- und 
Wiederherstellungszeiten: 

Betriebsverhindernder Mangel: Reaktion: 12 
Stunden / Wiederherstellung: 24 Stunden 

Ein betriebsverhindernder Mangel liegt vor, wenn 
die Nutzung der Anwendung beispielsweise auf-
grund von Fehlfunktionen, falschen Arbeitsergeb-
nissen oder Antwortzeiten unmöglich ist oder 
schwerwiegend eingeschränkt wird (und dieser 
Mangel nicht mit zumutbaren organisatorischen 
Hilfsmitteln umgangen werden kann). 

Betriebsbehindernder Mangel: Reaktion: 48 
Stunden / Wiederherstellung: 3 Werktage 

Ein betriebsbehindernder Mangel liegt vor, wenn 
die Nutzung der Anwendung beispielsweise auf-
grund von Fehlfunktionen, falschen Arbeitsergeb-
nissen oder Antwortzeiten zwar nicht unmöglich ist 
oder schwerwiegend eingeschränkt wird, die Nut-
zungseinschränkung(en) aber zugleich auch nicht 
nur unerheblich ist (sind) und mit zumutbaren or-
ganisatorischen oder sonstigen wirtschaftlichen 
zumutbaren Mitteln nicht umgangen werden kann 
(können). 

Sonstiger Mangel: Reaktion: 2 Werktage / Wie-
derherstellung: 6 Werktage 

Ein sonstiger Mangel liegt vor, wenn die Nutzung 
der Anwendung nicht unmittelbar und/oder nicht 
bedeutend/erheblich beeinträchtigt wird, wie etwa 
bei ungünstig definierten Grundeinstellungen oder 
fehlenden "Nice-to-have-Funktionen". 

(3) Mängel der Anwendung 

Ein Mangel der Anwendung liegt vor, wenn (a) dir 
Anwendung bei vertragsgemäßen Einsatz die in 
der Produkt-/Leistungsbeschreibung des Pro-
gramms festgelegten Funktionalitäten nicht er-
bringt oder (b) wenn es sich für die nach dem Ver-

trag vorausgesetzte Verwendung nicht eignet oder 
(c) wenn es sich für die gewöhnliche Verwendung 
nicht eignet und nicht die Beschaffenheit aufweist, 
die bei Anwendungen der gleichen Art üblich ist 
und der Kunde diese nach der Art der Anwendung 
erwarten kann. 

Ein Mangel i.S. dieser Vorschrift liegt insbesondere 
dann nicht vor, wenn 

• sich das Vorliegen einer der vorgenannten Vo-
raussetzungen (a)-(c) nur unwesentlich auf die 
Nutzung der Anwendung auswirkt oder 

• die Störung durch unsachgemäße Behandlung 
der Anwendung i.S. von §   7 Ziffer   1 Unter-
punkt 3 hervorgerufen wurde. 

(4) Art und Weise der Mangelbeseitigung stehen 
im billigen Ermessen des Providers. Bietet der 
Provider dem Kunden zur Vermeidung oder Besei-
tigung von Mängeln Patches, Bugfixes, eine neue 
Versionen oder Softwareteile etc. an, so hat der 
Kunde diese (wenn und sobald es für ihn zumutbar 
ist) zu übernehmen. 

Die Beseitigung eines Mangels kann darüber hin-
aus auch in der Form von Handlungsanweisungen 
gegenüber dem Kunden erfolgen. Der Kunde hat 
derartige Handlungsanweisungen zu befolgen, es 
sei denn, dies ist ihm nicht zumutbar. 

Die Verpflichtung des Providers zur Mangelbesei-
tigung ist erfüllt, wenn kein Mangel i.S. der Ziffer 
3.3 mehr vorliegt. 

(5) Kann der Provider einen Mangel nicht innerhalb 
des vertraglich vereinbarten Zeitraums beseitigen, 
stellt er dem Kunden auf eigene Kosten eine vo-
rübergehende Umgehungslösung zur Verfügung, 
soweit dies für ihn wirtschaftlich zumutbar ist. Die 
Verpflichtung des Providers zur dauerhaften Man-
gelbeseitigung bleibt durch die Lieferung der vo-
rübergehenden Umgehungslösung unberührt. 

 

§ 5 Nichterfüllung von Hauptleistungspflichten 

(1) Kommt der Provider den in §§ 2 bis 4 verein-
barten Verpflichtungen nicht vollständig nach, gel-
ten die folgenden Regelungen. 

(2) Gerät der Provider mit der betriebsfähigen Be-
reitstellung der Anwendung in Verzug, so richtet 
sich die Haftung nach § 13. Der Kunde ist zur 
Kündigung berechtigt, wenn der Provider eine vom 
Kunden gesetzte zweiwöchige Nachfrist nicht ein-
hält, dh. innerhalb der Nachfrist nicht die volle ver-
einbarte Funktionalität der Anwendung zur Verfü-
gung stellt. 

(3) Kommt der Provider nach betriebsfähiger Be-
reitstellung der Anwendung und/oder der Anwen-
dungsdaten den vereinbarten Verpflichtungen 
ganz oder teilweise nicht nach, so verringert sich 
die monatliche Nutzungspauschale anteilig für die 
Zeit, in der die Anwendung und/oder die Anwen-
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dungsdaten dem Kunden nicht in dem vereinbar-
ten Umfang bzw. der Speicherplatz nicht in dem 
vereinbarten Umfang zur Verfügung standen. Hat 
der Provider diese Nichterfüllung zu vertreten, so 
kann der Kunde ferner Schadensersatz nach 
Maßgabe von § 13 geltend machen. 

(4) Ist eine Nutzung einer Anwendung nicht inner-
halb der vereinbarten Frist, nachdem der Provider 
vom Mangel Kenntnis erlangt hat, wieder herge-
stellt, so kann der Kunde unabhängig von dem 
Grund der Nichterfüllung, jedoch nicht, wenn aus-
schließlich höhere Gewalt vorliegt, das Vertrags-
verhältnis ohne Einhaltung einer Frist außeror-
dentlich kündigen. 

(5) Der Provider hat darzulegen, dass er den 
Grund für die verspätete Bereitstellung oder den 
Leistungsausfall nicht zu vertreten hat. Hat der 
Kunde den Leistungsausfall dem Provider nicht 
angezeigt, so hat er im Bestreitensfalle zu bewei-
sen, dass der Provider anderweitig Kenntnis davon 
erlangt hat. 

 

§ 6 Sonstige Leistungen des Providers 

(1) Der Provider übersendet dem Kunden auf des-
sen schriftlichen Wunsch am Ende der in Vertrags-
laufzeit eine vollständige Kopie der Anwendungs-
daten auf üblichen Datenträgern (Backup).  

(2) Soweit der Kunde eine vollständige Dokumen-
tation und Fortschreibung der Dokumentation ein-
schließlich eines Benutzerhandbuchs benötigt und 
wünscht, wird er dieses gegen gesonderte Vergü-
tung beauftragen. 

(3) Weitere Leistungen des Providers können je-
derzeit schriftlich vereinbart werden, insbesondere 
Schulungen zur Anwendung. Solche weiteren Leis-
tungen werden gegen Erstattung des nachgewie-
senen Aufwands zu den im Zeitpunkt der Beauf-
tragung allgemein geltenden Preisen des 
Providers erbracht. 

 

§ 7 Nutzungsrechte an und Nutzung der An-
wendung, Rechte des Providers bei Über-
schreitung der Nutzungsbefugnisse 

(1) Nutzungsrechte an der Anwendung 

(a) Der Kunde erhält an der Anwendung das einfa-
che (nicht unterlizenzierbare und nicht übertragba-
re), auf die Laufzeit dieses Vertrages beschränkte 
Nutzungsrechte nach Maßgabe der nachstehen-
den Regelungen. 

(b) Der Kunde nutzt über die Zugriffssoftware die 
Anwendung auf dem Server. Eine Überlassung der 
Anwendung an den Kunden erfolgt nicht. Der Kun-
de darf die Anwendung nur für seine eigenen ge-
schäftlichen Tätigkeiten im Rahmen des vertragli-
chen Zwecks insbesondere dem eigenen 
Kundenkontakt und Beschwerdemanagement nut-
zen. 

(c) Der Kunde ist nicht berechtigt, selbst eigen-
mächtig Änderungen an der Anwendung vorzu-
nehmen. Dies gilt nicht für Änderungen, die für die 
Berichtigung von Fehlern notwendig sind, sofern 
der Provider sich mit der Behebung des Fehlers in 
Verzug befindet, die Fehlerbeseitigung ablehnt o-
der wegen der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
zur Fehlerbeseitigung außer Stande ist.  

(d) Sofern der Provider während der Laufzeit neue 
Versionen, Updates, Upgrades oder andere Neu-
lieferungen im Hinblick auf die Anwendung bereit-
stellt, gelten die vorstehenden Rechte auch für 
diese. 

(e) Rechte, die vorstehend nicht ausdrücklich dem 
Kunden eingeräumt werden, stehen dem Kunden 
nicht zu. Der Kunde ist insbesondere nicht berech-
tigt, die Anwendung über die vereinbarte Nutzung 
hinaus zu nutzen oder nutzen zu lassen. Insbe-
sondere ist es nicht gestattet, die Anwendung zu 
vervielfältigen, zu veräußern oder zeitlich begrenzt 
zu überlassen, insbesondere nicht zu vermieten 
oder zu verleihen. 

(2) Rechte des Kunden an entstehenden Daten-
banken und Datenbankwerken 

Sofern und soweit während der Laufzeit dieses 
Vertrages, insbesondere durch Zusammenstellung 
von Anwendungsdaten, durch nach diesem Ver-
trag erlaubte Tätigkeiten des Kunden auf dem Ser-
ver des Providers eine Datenbank, Datenbanken, 
ein Datenbankwerk oder Datenbankwerke entste-
hen, stehen alle Rechte hieran dem Kunden zu. 
Der Kunde bleibt auch nach Vertragsende Eigen-
tümer der Datenbanken bzw. Datenbankwerke. 

 

§ 8 Haftung für Rechte Dritter 

(1) Der Provider wird den Kunden von Rechten 
Dritter und von einer daraus resultierenden Beein-
trächtigung der Erbringung vereinbarter Leistungen 
unverzüglich unterrichten und ihm in geeigneter 
Weise den vollen Zugriff auf die Anwendungsdaten 
ermöglichen. 

(2) Der Kunde ist, sofern und soweit die Rechte 
Dritter ihn im Gebrauch der Anwendung beein-
trächtigen, nicht zur Vergütung verpflichtet. 

(3) Eine Verweigerung der Nutzung Anwendung 
und/oder der Anwendungsdaten aus rechtlichen 
Gründen nach Abs. 1 gilt als Nichtverfügbarkeit. 

Soweit der Provider nicht oder nicht mehr über die 
Rechte verfügt, die er benötigt, um den Vertrag 
ordnungsgemäß zu erfüllen, insbesondere über die 
notwendigen Nutzungsrechte an Software, und die 
Anwendung länger als in diesem Vertrag verein-
bart nicht nutzbar ist, gelten § 5 Abs. 3 und 5 ent-
sprechend. 

(4) Der Provider hält den Kunden auf erstes Anfor-
dern frei von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die 
daraus resultieren, dass der Provider die verein-
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barten Leistungen wegen der Rechte dieser Dritter 
nicht ohne Beeinträchtigung erbringen kann. Die 
Parteien werden sich unverzüglich schriftlich be-
nachrichtigen, falls ihnen gegenüber Ansprüche 
geltend gemacht werden. 

(5) Ferner kann der Kunde Schadensersatz nach 
Maßgabe von § 13 geltend machen. 

(6) Der Provider haftet nicht für eine Verletzung 
der Rechte Dritter durch den Kunden, sofern und 
soweit sich diese Verletzung aus einer Überschrei-
tung der nach diesem Vertrag eingeräumten Nut-
zungsrechte ergibt. In diesem Fall stellt der Kunde 
den Provider auf erstes Anfordern frei von sämtli-
chen Ansprüchen Dritter. 

 

§ 9 Entgelt 

(1) Die Vergütung für die zu erbringenden Leistun-
gen der Nutzungsgewährung bzgl. der Anwendung 
und der Zurverfügungstellung von Speicherplatz 
einschließlich der Datensicherung ergibt sich aus 
dem angenommenen Angebot. 

(2) Die vereinbarte Vergütung fällt für jeden ange-
fangenen Kalendermonat ab betriebsfähiger Be-
reitstellung an. Sie wird vierteljährlich abgerechnet. 
Sie ist zur Mitte des Abrechnungszeitraums fällig 
und wird zur Mitte des Abrechnungszeitraums in 
Rechnung gestellt. Hat der Kunde den Vertrag be-
rechtigterweise außerordentlich gekündigt, so ist 
die Pauschale zeitanteilig zurückzuzahlen. 

(3) Der Provider ist berechtigt, die vereinbarten 
Preise für die vertraglichen Leistungen zum Aus-
gleich von Personal- und sonstigen Kostensteige-
rungen angemessen zu erhöhen. Der Provider 
wird diese Preiserhöhungen dem Kunden schrift-
lich oder per Email bekannt geben; die Preiserhö-
hungen gelten nicht für die Zeiträume, für die Kun-
de bereits Zahlungen geleistet hat. Beträgt die 
Preiserhöhung mehr als 4 % des bisherigen Prei-
ses, so ist der Kunde berechtigt, den Vertrag im 
Ganzen mit einer Frist von 6 Wochen zum Ende 
eines Vierteljahres zu kündigen; macht er von die-
sem Kündigungsrecht Gebrauch, so werden bis 
zum Wirksamwerden der Kündigung die nicht er-
höhten Preise berechnet.  

Eine Erhöhung der Preise innerhalb von einem 
Jahr nach Vertragsabschluss ist ausgeschlossen. 

(4) Sonstige ausdrücklich als vergütungspflichtig 
vereinbarte Leistungen werden vom Provider nach 
Aufwand erbracht (time & material) zu den jeweils 
im Zeitpunkt der Beauftragung geltenden allge-
meinen Listenpreisen des Providers. 

(5) Vergütungen werden zuzüglich MwSt. in der 
jeweils anfallenden gesetzlichen Höhe geschuldet. 

 

 

 

§ 10 Pflichten und Obliegenheit des Kunden 

Der Kunde wird alle Pflichten und Obliegenheiten 
erfüllen, die zur Abwicklung des Vertrages erfor-
derlich sind. Er wird insbesondere 

1. die ihm bzw. den Nutzern zugeordneten Nut-
zungs- und Zugangsberechtigungen sowie verein-
barte Identifikations- und Authentifikations-
Sicherungen geheim halten, vor dem Zugriff durch 
Dritte schützen und nicht an unberechtigte Nutzer 
weitergeben. Diese Daten sind durch geeignete 
und übliche Maßnahmen zu schützen. Der Kunde 
wird den Provider unverzüglich unterrichten, wenn 
der Verdacht besteht, dass die Zugangsdaten 
und/oder Kennwörter nicht berechtigten Personen 
bekannt geworden sein könnten; 

2. die vereinbarten Zugangsvoraussetzungen 
schaffen; 

3. die Beschränkungen/Verpflichtungen im Hinblick 
auf die Nutzungsrechte nach § 7 einhalten, insbe-
sondere 

a. keine Informationen oder Daten unbefugt 
abrufen oder abrufen lassen oder in Programme, 
die von dem Provider betrieben werden eingreifen 
oder eingreifen lassen oder in Datennetze des 
Providers unbefugt eindringen oder ein solches 
Eindringen fördern; 

b. den Provider von Ansprüchen Dritter frei-
stellen, die auf einer rechtswidrigen Verwendung 
der Anwendung durch ihn beruhen oder die sich 
aus vom Kunden verursachten datenschutzrechtli-
chen, urheberrechtlichen oder sonstigen rechtli-
chen Streitigkeiten ergeben, die mit der Nutzung 
der Anwendung verbunden sind; 

4. Mängel an Vertragsleistungen, insbeson-
dere Mängel an den Leistungen nach §§ 2 bis 4 
und 6, dem Provider unverzüglich anzeigen. Unter-
lässt der Kunde die rechtzeitige Anzeige aus 
Gründen, die er zu vertreten hat, stellt dies eine 
Mitverursachung bzw. ein Mitverschulden dar. So-
weit der Provider infolge der Unterlassung oder 
Verspätung der Anzeige nicht Abhilfe schaffen 
konnte, ist der Kunde nicht berechtigt, die Pau-
schale nach § 9 des Vertrages ganz oder teilweise 
zu mindern, den Ersatz des durch den Mangel ein-
getretenen Schadens zu verlangen oder den Ver-
trag wegen des Mangels ohne Einhaltung einer 
Frist außerordentlich zu kündigen. Der Kunde hat 
darzulegen, dass er das Unterlassen der Anzeige 
nicht zu vertreten hat; 

 

§ 11 Datensicherheit, Datenschutz 

(1) Die Parteien werden die jeweils anwendbaren, 
insbesondere die in Deutschland gültigen daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen beachten und ih-
re im Zusammenhang mit dem Vertrag und dessen 
Durchführung eingesetzten Beschäftigten auf das 
Datengeheimnis nach § 5 BDSG verpflichten, so-
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weit diese nicht bereits allgemein entsprechend 
verpflichtet sind. 

(2) Erhebt, verarbeitet oder nutzt der Kunde per-
sonenbezogene Daten, so steht er dafür ein, dass 
er dazu nach den anwendbaren, insb. daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen berechtigt ist und 
stellt im Falle eines Verstoßes den Provider von 
Ansprüchen Dritter frei. Soweit die zu verarbeiten-
den Daten personenbezogene Daten sind, liegt ei-
ne Auftragsdatenverarbeitung vor und der Provider 
wird die gesetzlichen Erfordernisse der Auftrags-
datenverarbeitung und Weisungen des Kunden 
(zB zur Einhaltung von Löschungs- und Sper-
rungspflichten) beachten. Die Weisungen müssen 
rechtzeitig schriftlich mitgeteilt werden. 

(3) Der Provider trifft die technischen und organi-
satorischen Sicherheitsvorkehrungen und Maß-
nahmen gemäß der Anlage zu § 9 BDSG. Der 
Provider schützt insbesondere die in seinem Zu-
griff liegenden Dienste und Systeme sowie die 
vom Kunden oder den Kunden betreffenden, auf 
dem Server gespeicherten Anwendungsdaten und 
ggf. sonstigen Daten gegen unbefugte Kenntnis-
nahme, Speicherung, Veränderung oder anderwei-
tige nicht autorisierte Zugriffe oder Angriffe – sei es 
durch technische Maßnahmen, durch Viren oder 
andere schädliche Programme oder Daten oder 
durch physischen Zugriff – durch Mitarbeiter des 
Providers oder Dritte, ganz gleich auf welchem 
Wege diese erfolgen. Er ergreift hierzu die geeig-
neten und üblichen Maßnahmen, die nach dem 
Stand der Technik geboten sind, insbesondere Vi-
renschutz und Schutz gegen ähnliche schädliche 
Programme, sowie sonstige Sicherung seiner Ein-
richtung einschließlich des Schutzes gegen Ein-
bruch. 

(4) Der Provider wird kundenbezogene Daten nur 
in dem Umfang erheben und nutzen, wie es die 
Durchführung dieses Vertrages erfordert. Der 
Kunde stimmt der Erhebung und Nutzung solcher 
Daten in diesem Umfang zu. 

(5) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 bis 4 beste-
hen, so lange Anwendungsdaten im Einflussbe-
reich des Providers liegen, auch über das Ver-
tragsende hinaus.  

(6) Soweit der Provider die Datenverarbeitung in 
einem Nicht-Mitgliedstaat der EU ausführt oder 
dorthin verlagert, wird er dies dem Kunden vorab 
schriftlich ankündigen. § 2 Abs. 4 Unterabs. 2 fin-
det entsprechend Anwendung. Ist der Kunde mit 
der Verlagerung einverstanden, finden die Stan-
dardvertragsklauseln II für die Übermittlung perso-
nenbezogener Daten aus der Gemeinschaft in 
Drittländer (Entscheidung 2004/915/EG der Kom-
mission vom 27.12.2004) Anwendung. 

 

§ 12 Geheimhaltung 

(1) Die Vertragspartner werden über alle vertrau-
lich zu behandelnden Informationen, die ihnen im 

Rahmen dieses Vertragsverhältnisses zur Kennt-
nis gelangt sind, Stillschweigen bewahren bzw. 
diese nur im vorher schriftlich hergestellten Ein-
vernehmen der jeweils anderen Partei Dritten ge-
genüber – gleich zu welchem Zweck – verwenden. 
Zu den als vertraulich zu behandelnden Informati-
onen zählen die von der informationsgebenden 
Partei ausdrücklich als vertraulich bezeichneten In-
formationen und solche Informationen, deren Ver-
traulichkeit sich aus den Umständen der Überlas-
sung eindeutig ergibt. Durch den Provider 
vertraulich zu behandeln sind insbesondere die 
Anwendungsdaten, sollte er von diesen Kenntnis 
erlangen. 

(2) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 entfallen für 
solche Informationen oder Teile davon, für die die 
empfangende Partei nachweist, dass sie 

• ihr vor dem Empfangsdatum bekannt oder 
allgemein zugänglich waren; 

• der Öffentlichkeit vor dem Empfangsdatum 
bekannt oder allgemein zugänglich waren; 

• der Öffentlichkeit nach dem Empfangsda-
tum bekannt oder allgemein zugänglich 
werden, ohne dass die informationsemp-
fangende Partei hierfür verantwortlich ist. 

(3) Öffentliche Erklärungen der Parteien über eine 
Zusammenarbeit werden nur im vorherigen ge-
genseitigem Einvernehmen abgegeben. 

(4) Die Verpflichtungen nach Abs. 2 bestehen auch 
über das Vertragsende hinaus auf unbestimmte 
Zeit, und zwar so lange, wie ein Ausnahmetatbe-
stand nach Abs. 2 nicht nachgewiesen ist. 

 

§ 13 Haftung, Haftungsgrenzen und Vertrags-
strafe 

(1) Die Parteien haften einander bei Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit für alle von ihr sowie ihren 
gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen 
verursachten Schäden unbeschränkt. 

(2) Bei leichter Fahrlässigkeit haften die Parteien 
im Fall der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit unbeschränkt. 

(3) Im Übrigen haftet eine Partei nur, soweit sie ei-
ne wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) ver-
letzt hat. In diesen Fällen ist die Haftung auf den 
Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden beschränkt. Die verschuldensun-
abhängige Haftung des Providers auf Schadenser-
satz (§ 536 a BGB) für bei Vertragsschluss 
vorhandene Mängel wird ausgeschlossen; Abs. 1 
und 2 bleiben unberührt. 

(4) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
bleibt unberührt.  

 

 



 6/6 

§ 14 Laufzeit, Kündigung 

(1) Das Vertragsverhältnis beginnt mit der Annah-
me des Angebots und wird auf unbestimmte Zeit 
geschlossen, soweit keine abweichende Vereinba-
rung getroffen wurde. Die Bereitstellung der Leis-
tungen erfolgt ab dem mit dem Angebot und der 
Annahme vereinbarten Zeitpunkt. 

(2) Das Vertragsverhältnis kann von beiden Par-
teien schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen 
zum Ende eines Kalendervierteljahres ordentlich 
gekündigt werden, erstmals jedoch zum Ablauf 
desjenigen Kalenderjahres, das dem Kalenderjahr 
des Vertragsschlusses folgt. 

(3) Die außerordentliche Kündigung wegen oder 
im Zusammenhang mit einer Pflichtverletzung ist 
nur nach vorangegangener schriftlicher Abmah-
nung mit angemessener Fristsetzung von nicht un-
ter 5 Werktagen möglich. 

Hat der Kündigungsberechtigte länger als 10 
Werktage Kenntnis von den die außerordentliche 
Kündigung rechtfertigenden Umständen, kann er 
die Kündigung nicht mehr auf diese Umstände 
stützen. 

(4) Ungeachtet der Regelung in Abs. 3 kann der 
Provider den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn der Kunde für zwei aufeinander 
folgende Monate mit der Bezahlung der Preise 
bzw. eines nicht unerheblichen Teils der Preise 
oder in einem Zeitraum, der sich über mehr als 
zwei Monate erstreckt, mit der Bezahlung des Ent-
geltes in Höhe eines Betrages, der das Entgelt für 
zwei Monate erreicht in Verzug ist. Der Provider 
kann in diesem Fall zusätzlich einen sofort in einer 
Summe fälligen pauschalierten Schadensersatz in 
Höhe eines Viertels der bis zum Ablauf der regulä-
ren Vertragslaufzeit restlichen monatlichen Grund-
pauschale verlangen. Dem Kunden bleibt der 
Nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten. 

 

§ 15 Pflichten bei und nach Beendigung des 
Vertrags 

Mit Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der 
Provider verpflichtet, die vom Kunden gespeicher-
ten Anwendungsdaten und ggf. sonst auf dem 
nach § 2 Abs. 4 bereit gestellten Massenspeicher 
gespeicherte Daten diesem auf DVD-ROM zur 
Verfügung zu stellen. 

Daneben ist der Provider verpflichtet, auf Wunsch 
des Kunden sämtliche vom Kunden gespeicherte 
Daten einem vom Kunden benannten Dritten auf 
einem üblichen Datenträger oder im Wege der Da-
tenfernübertragung zur Verfügung zu stellen. Der 
Kunde ist verpflichtet, dem Provider die entstande-
nen notwendigen und nachgewiesenen Kosten zu 
ersetzen. 

 

 

§ 16 Höhere Gewalt 

Keine der Parteien ist zur Erfüllung der vertragli-
chen Verpflichtungen im Falle und für die Dauer 
höherer Gewalt verpflichtet. Insbesondere folgen-
de Umstände sind als höhere Gewalt in diesem 
Sinne anzusehen: 

• von der Vertragspartei nicht zu vertretende(s) 
Feuer/Explosion/Überschwemmung, 

• Krieg, Meuterei, Blockade, Embargo, 

• über 6 Wochen andauernder und von der Par-
tei nicht schuldhaft herbeigeführter Arbeits-
kampf, 

• nicht von einer Partei beeinflussbare techni-
sche Probleme des Internets; dies gilt nicht, 
sofern und soweit der Provider die Telekom-
munikationsleistung mit anbietet. 

Jede Vertragspartei hat die andere über den Ein-
tritt eines Falles höherer Gewalt unverzüglich 
schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

 

§ 17 Schlussbestimmungen 

(1) Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches 
materielles Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts Anwendung. 

(2) Das Angebot ist in der vom Kunden angenom-
menen Form Bestandteil dieses Vertrags. 

(3) Nebenbestimmungen außerhalb dieses Vertra-
ges und seiner Anhänge bestehen nicht. Änderun-
gen oder Ergänzungen dieses Vertrages und der 
Anhänge bedürfen der zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Dies gilt auch für die Abbedingung des 
Schriftformerfordernisses. 

(4) Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestim-
mungen dieses Vertrages beeinträchtigt nicht die 
Gültigkeit des übrigen Vertragsinhaltes. 

(5) Ergeben sich in der praktischen Anwendung 
dieses Vertrages Lücken, die die Vertragspartner 
nicht vorgesehen haben, oder wird die Unwirk-
samkeit einer Regelung iS. von Abs. 4 rechtskräf-
tig oder von beiden Parteien übereinstimmend 
festgestellt, so verpflichten sie sich, diese Lücke 
oder unwirksame Regelung in sachlicher, am wirt-
schaftlichen Zweck des Vertrages orientierter an-
gemessener Weise auszufüllen bzw. zu ersetzen. 

(6) Ausschließlicher Gerichtsstand ist, sofern nicht 
eine Norm zwingend einen anderen Gerichtsstand 
anordnet, das für Kassel zuständige Landgericht.  


